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\ 
Bericht 

des Fi1)anz- und Budgetausschusses 

Über die Regierungsvorlage (280 der Bei
lagen):, Bundesgesetz, womit das Versiche
rungssteuergesetz 1953 geändert wird (Ver-

sicherungssteuernovelle 1954). 

Durch den von der Bundesregierung vorgeleg
ten Entwurf einer Versicherungssteuernovelle 
1954 sollen Erleich terf,ngen bei der Versiche
rung~steuer in zweifaCher Hinsicht geschaffen 
werden. 

Zunächst bezweckt der Entwurf, die Beiträge 
zu den Versorgungs einrichtungen der Kammern 
der selbständig Erwerbstätigen, sow~it diese Ein
richtungen an Stelle einer sozialversicherungs
rechtlichen Institution geschaffen wurden, zur 
Erzielung einer versicherungssteuerlichen' Gleich
stellung mit den Sozialversicherungsträgern von 
der Versicherungssteuerpflicht auszunehmen. 

Ferner sollen die Rückversicherungen von der 
',,~ Versicher\lngssteuerpflicht" ausgenommen werden, 

womit einem bereits s~it längerer, Zeit von 
den Versicherungsunternehmungen vertretenen 
Wunsche Rechnung getragen wird. Durch den 
Wegfall der Besteuerung der Rückversicherungen 
soll erreicht werden, daß die Benachteiligung 
wegfällt, die für die heimischen Versicherer ge
genüber' den in Österreich zum Geschäftsbetrieb 
zugelassenen Geschäftsstellen ausländischer Un
ternehmungen dadurch entsteht, daß diese Ge
schäftsstellen die Rückversicherung durch ihre 
ausländische Mutteranstalt versicherungssteuer
frei abzuschließen in der Lage sind. überdies soll 
durch die geplante Maßnahme der Abschluß von 
Rückversicherungsverträgen erleichtert werden. I 

Lins, 
Berichterstatter 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat . diese Re
gierungsvorlage in seiner Sitzung vom 25. J~ni 
1954 in Verhandlung gezogen. 

In der Debatte ergriffen außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten M a r k, U h 1 i rund 
Dr. P fe i fe r sowie der ~undesminister für 
Finanzen Dr. Kam i t z das Wort. 

Es wurde in der Debatte darauf hingewiesen, 
daß für verschiedene Gebietskörperschaften der
zeit schon KrankenversicherUl~gen' vorgesehen 
sind, die' s 0 z i a 1 ver sie her u n g s r e c h t
lichen' eh ara k t e raufweisen, aber von 
der Sozialverwaltung als solche nicht anerkannt 
werden, und daß es nicht zu rechtfertigen wäre, 
solche durchaus als soziale Einrichtungen anzuse
hende Institutionen steuerlich schlechter zu be
handeln als die offiziell als sozialversicherungs
rechtliche Einrich tungen geltenden Versicherungs
anstalten. Von dieser Erwägung ausgehend, hat 
der Ausschuß im Einvernehmen mit dem Herrn 
Finanzminister den im Art. I Z. 1 vorgesehenen 
neuen Wortlaut der Z. 2 im 'Abs. 1 des § 4 des 
Versicherungssteuergesetzes noch erweitert. Diese 
Bestimmung sowi.e auch die anderen Bestimmun
gen des Gesetzentwurfes wurden vom Ausschuß 
einstimmig angenommen. 

Der Finanz- und Budgetausschuß stellt dem
nach den An t rag, der Nationalrat wolle dem 
angeschlos,senen : Gesetzentwurf 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 15. Juni 1954. 

Ferdinanda Flossmann, 
Obmann. 
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Bundesgesetz vom 1954, 
womit das Versicherungssteuergesetz 1953 
geändert wird (Versicherungssteuernovelle 
. 1954). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

D~s Versicherungssteuergesetz 1953, BGBl. 
Nr. 133, wird wie folgt geändert: 

1. Im: § 4 Abs. l' hat Z. 2 zu lauten: 

;,2. a) für Versicherungen, die nach den sozial
versicherungsrechtlichen Vorschriften zu 
behandeln sind, 

. b) für Alters-, Invalic!itäts-, Hinterblie
benen-, Unfall- und Krankenversiche-

. rungen, die bei Versorgungseinrichtun
gen der Kammern selbständig Erwerbs
tätigersowie bei der Pharmazeutischen 
Gehaltskasse für österreich eingegangen 
werden, 

c) für Alters-,' Invaliditäts-, Hinterblie
benen-, Unfall- und Krankenversiche
rungen, die bei von Gebietskörper
schaften für ihre Bediensteten geschaf-

fenen Versorgungseinrichtungen 'ein
gegangen werden, soweit auf Grund 
öffentlich-rechtlicher Vorschriften' .eine 
Verpflichtung zum 'Eingehen' einer 
solchen Versicherung besteht;". 

2. Im § 4 Abs. 1 ist in Z. 7 der Punkt durch 
einen Strichpunkt zu ersetzen und der Z. 7, ,eine 
Z. 8 folgenden Inhaltes anzufügen: 

,,8. für eine Rückversicherung.". 
3. Im § 6 Abs. 1 haben die Worte ,,1. bei der 

Rückversicherung 0.'5 v. H. des Versicherungsent
geltes," zu entfallen; die bisher mit den Oi:d
nungsrtummern 2, 3 und 4 beze~chrreten Bestim
mungensind mit den Ordnungs nummern 1, 2 
und 3zu bezeichnen . 

4. Im §6 Abs. 3 habendie Worte ,;derRUck-
versicherung und" zu entf~llen. ' 

Artikel II. 

(1) Die Bestimmungen, dieses' Bundesgesetzes 
sind auf alle Zahlungen von Versicherungsent
gelten anzuwenden, die· nach dem 1. Jänner i 954 
geleistet werden.~ . 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

. , . 
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